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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1965

Norm

StVO §5 Abs1 B

Rechtssatz

Aus einem Alkoholgenuß unmittelbar vor Antritt einer Fahrt, unbekümmert um die daraus während der Fahrt

notwendig eintretenden Folgen ergibt sich ein besonders grobes Verschulden, auch wenn der Täter zur Unfallszeit

noch nicht einem Blutalkoholgehalt von 0,8 Promille aufweist.
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